
Niederschrift  
 

über den 4. Umlaufbeschluss der LAG Erbeskopf  
vom 14.12.2017 

 
 

 
Beginn: 14.12.2017 Ende: 28.12.2017  
 
 

Teilnehmer:  
 

Der Umlaufbeschluss wurde am 14.12.2017 per Mail an alle LAG-Mitglieder versandt. 
Laut Geschäftsordnung der LAG Erbeskopf § 11 Abs. 3 wird nach einer angemessenen Verschweigefrist von 
14 Tagen eine Zustimmung unterstellt. Daher endet der Umlaufbeschluss am 28.12.2017 mit Ablauf dieser 
Verschweigefrist. 

 
Teilnahme am Umlaufbeschluss: 
 
Vorsitzender (stimmberechtigt – 1 Stimme – zählt zu den öffentlichen Mitgliedern): 
 

Aktive Rückantwort: (1): 
 

Hülpes, Michael BM VG Hermeskeil 
 
Mitglieder: 
 
Mitglieder Bereich Wirtschafts- und Sozialpartner (13 Stimmberechtigte) 
 

Aktive Rückantwort: (7): 
 

Becker, Ralf Verein „Ebbes von Hei“ 
Herter, Hans-Dieter  Elisabeth-Stiftung Birkenfeld 
Linden-Burghardt, Pia Pflegestützpunkt Hermeskeil 
Lorang, Henning KLE Energie GmbH, Hermeskeil 
Ludwig, Ursula Initiative Tatkraft in Thalfang 
Metzen, Frank  MBR Hunsrück e.V., Birkenfeld 
Winkhaus, Jörn Hunsrück-Touristik GmbH 
 
Zustimmung durch Abwarten der Verschweigefrist (laut § 11 Abs. 3 der Geschäftsordnung): (6): 
 

Gisch, Anneliese Bauern- und Winzerverband RLP 
Mai, Ulrike Live Soziale Chancen e.V., Thalfang 
Ripp, Nicole Fa. Groh & Ripp OHG, Idar-Oberstein 
Roth, Anette Landfrauenverband Bernkastel-Wittlich 
Schwer, Manuela FöG Stadt Birkenfeld 
Steinmetz, Vera Bauern- und Winzerverband RLP 
 
 

Mitglieder Bereich Zivilgesellschaft 
 
Regulär sind in diesem Bereich 8 stimmberechtigte Mitglieder vertreten, da aber für den 
Förderverein Deutsche Edelsteinstraße e.V. noch keine neues Mitglied/Vertreter von der 
LAG-Versammlung beschlossen wurde, sind für diesen Umlaufbeschluss nur 7 Mitglieder 
im Bereich der Vertreter der Zivilgesellschaft stimmberechtigt. 
 

Aktive Rückantwort: (5): 
 

Bröcker, Daniela Jugendhof Gräfendhron 
Elz, Horst LPV Birkenfeld 
Görg, Klaus Hunsrückverein e.V. 
Scriba, Rainer Freundeskreis Nationalpark e.V. 
Taubert, Ralf SDW – Schutzgem. Deutscher Wald 
 
Zustimmung durch Abwarten der Verschweigefrist (laut § 11 Abs. 3 der Geschäftsordnung): (2): 
 
 

Angsten, Werner  BUND Kreisgruppe TR-SAB 
Thiel, Christian Jugendvertreter 
  



Niederschrift zum 4. Umlaufverfahren der LAG-Erbeskopf vom 14.12.2017 Seite 2 
 
 
 

Öffentliche Mitglieder (10 Stimmberechtigte): 
 

Aktive Rückantwort: (5): 
 

Ewald, Karl-Heinrich 1 Beigeordneter VG Ruwer 
Frühauf, Frank  OBM Stadt Idar-Oberstein  
Graul, Burkhard 1. Beigeordneter VG Thalfang am Erbeskopf 
Hackethal, Andreas  BM EG Morbach 
Weber, Uwe BM VG Herrstein 
 
Zustimmung durch Abwarten der Verschweigefrist (laut § 11 Abs. 3 der Geschäftsordnung): (5): 
 

Alscher, Dr. Bernhard BM VG Birkenfeld 
Alsfasser, Bernd BM VG Baumholder 
Alten, Martin BM VG Kell am See 
Meyer, Walburga Verein Hochwald Ferienland e. V. 
Rau, Gudrun Naturpark Saar-Hunsrück e.V.  
 
 
 

Beratende Mitglieder (8, nicht stimmberechtigt) – nur zur Kenntnis übersandt. 
 
 

Umlaufbeschluss 
 

Laut § 11 Abs. 3 der Geschäftsordnung ist es bei dringlichen Entscheidungen zulässig, die Beschluss-
fassungen außerhalb eines Rankings in einem Umlaufverfahren durchzuführen. Dies kann auch per E-Mail 
oder Fax durchgeführt werden. 
 
 

Beschlussfähigkeit laut § 11 der Geschäftsordnung: 
 

Quorum 1: Die LAG ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder 
abgestimmt hat. 
Quorum 1 ist bei diesem Umlaufbeschluss erfüllt. 
Es haben von derzeit 31 stimmberechtigten Mitgliedern 31 abgestimmt (100 %), davon 13 Mitglieder durch 
Abwarten der Verschweigefrist von 14 Tagen (§ 11 Abs. 3). 
 

Quorum 2: Von den an der Abstimmung beteiligten Mitgliedern müssen mindestens 50 % den Wirtschafts- 
und Sozialpartnern und anderen Vertretern der Zivilgesellschaft zuzuordnen sein.  
Quorum 2 ist bei diesem Umlaufbeschluss ebenfalls erfüllt.  
Von 31 stimmberechtigten Mitgliedern sind 20 Personen aus den Bereichen Wirtschaft- und Sozialpartner 
sowie Vertreter der Zivilgesellschaft (64,5 %). 
 

Quorum 3: Von den an der Abstimmung beteiligten Mitgliedern darf keine der drei Gruppen der Vertreter 
öffentlicher Stellen, der Wirtschafts- und Sozialpartner sowie der Zivilgesellschaft mehr als 49 % der 
Stimmrechte haben. Laut Geschäftsordnung (§ 11 Abs. 1) reicht es aus, wenn mindestens 50 % der 
Stimmen von nicht öffentlichen Partnern stammen. Quorum 3 wird bei jeder Auswahlentscheidung geprüft 
und die Prozentzahl wird beim Abstimmungsergebnis dokumentiert. 
 
 

Umlaufbeschluss zum Projektvorhaben „Wanderausstellung Albert Kahn“ 
 
Der 4. Umlaufbeschluss wurde am 14.12.2017 per Mail an alle LAG-Mitglieder versandt, mit der Bitte um 
Beschluss zum Projektvorhaben: „Wanderausstellung Albert Kahn“. 
 
Es handelt sich um eine Wanderausstellung über den in Rhaunen geborenen US-amerikanischen 
Architekten Albert Kahn. 
Die Ausstellung soll zunächst in Rhaunen und danach auch an anderen Orten in beiden LAG-Gebieten, 
insbesondere in der Nationalparkregion, gezeigt werden. 
 
Eine Vorlage zur Information, der entsprechende Projektsteckbrief, die fachliche Stellungnahme der 
Naheland Touristik sowie eine Stellungnahme von Herrn Landrat Dr. Schneider wurden dem 
Umlaufbeschluss als Anlage beigefügt. 
 
Die LAG Hunsrück hat dem Projektvorhaben auf Basis der bestehenden Kooperationsvereinbarung bereits 
in ihrer Sitzung am 08.11.2017 zugestimmt.  
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Die erforderlichen Fördermittel sollen komplett aus dem Plafond der LAG Hunsrück, der Eigenanteil komplett 
von der Ortsgemeinden Rhaunen gezahlt werden. 
Somit ist von Seiten der LAG-Erbeskopf zu diesem Vorhaben keine finanzielle Zuwendung erforderlich! 
 
 
Es ergeht folgender  
 
Beschluss: Die LAG Erbeskopf erkennt für das Projekt „Wanderausstellung Albert 

Kahn“ im Rahmen des Kooperationsvertrages mit der LAG Hunsrück die 
Bepunktung und Auswahlkriterien der federführenden LAG Hunsrück an. 
Die LAG Erbeskopf bestätigt, dass die Inhalte des Projektes in 
Übereinstimmung mit den Zielen ihrer eigenen Lokalen integrierten 
ländlichen Entwicklungsstrategie und des Kooperationsvertrages stehen. 
Auf dieser Basis beschließt sie die Auswahl des Projektes 
„Wanderausstellung Albert Kahn“ für eine Förderung für den Fall, dass die 
erforderlichen Fördermittel (EU, Land, Kommunen) nicht aus dem der 
LAG Erbeskopf zugewiesenen Mittelplafonds stammen 

 
Abstimmungsergebnis: 31 Stimmberechtigte  

  

Öffentliche Vertreter: (= 35,5 %)   11      Ja-Stimmen 
 WiSo-Partner (= 41,9  %)   13      Ja-Stimmen 
 Vertreter der Zivilgesellschaft: (= 22,6  %)     7      Ja-Stimmen 
 
 

 
Die LAG Hunsrück wird umgehend über das Ergebnis des Umlaufbeschlusses benachrichtigt. 
 
 
 
Vorsitzender  Schriftführerin 
 
 
 

 
 
Michael Hülpes Iris Schleimer 
Hermeskeil, den 02.01.2018 


